
482 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des N ati.onalrates VIII. GP. 

Bericht 
des Handelsausschusses 

über die Regierungsvorlage (460 der, Bei
lagen): Bundesgesetz über die statistische Er
hebung des Warenverkehres mit dem Aus-

land (Handelsstatistisches Gesetz 1958). 
Die Regierungsvorlage iiber die statistische Er

hebung des Warenverkehres mit dem 'Ausland' 
(Handelsstatistismes Gesetz 1958) ist eine Zu
sammenfassung der Bestimmungen des Handels
statistischen Gesetzes vom, 17. Juli 1924, BGBI. 
Nr. 253, das in der Folgezeit durch Art. II der 
Gebührennovelle 1950, BGBl. Nr. 7/1951, und 
durch das Bundesgesetz über die Bundesstatistik 
vom 12. Juli 1950, BGBl. Nr. 160, abgeändert 
wurde, und der geltenden Verordnungen unter 
Ausscheidung aller inzwischen überholten Be
stimmungen. 

Wesentliche Änderungen beziehungsweise 
Neuerungen gegenüber dem Handelsstatistischen 
Gesetz aus dem Jahre 1924 betreffen in der vor
liegenden Regierungsvorlage vor allem die Be
freiung von der Anmeldepflicht, die handels
statistische Nummer und den handelsstatistischen 
Anmeldeschein, die Zollfreizone, den Zollwert 
und die Kontrolle durch das Gyenzzollamt. 

Zu wesentlichen Bestimmungen der Regie
rungsvorlage wäre folgendes zu bemerken: 

Die Regierungsvorlage bestimmt im § 1 Abs. 1, 
daß alle Waren, die über die Grenzen des Zoll
gebietes ein-" aus- oder durchgeführt werden, 
für die...- Zwecke d!!r amtlichen Handelsstatistik 
anzumelden sind. Im Interesse der Post und der 
Bundesbahn können gemäß Abs. 2 im Verord
nungswege Waren von der , handelsstatistischen 
Anmeldung befreit und Erleichterungen im Kon-

. trollverfahren für bestimmte Anmeldestellen ver
fügt werden:. Dadurch soll den genannten Ver
kehrsunternehmungen die Möglichkeit geboten 
werden, die ihnen aus, dem Handelsstatistischen 
Gesetz einerseits und den Beförderungsvorschrif
ten, anderseits obliegenden' Verpflichtungen zu 
koordinieren. Die Regelung des Abs. 3, wonach 
bei elektrischer Energie das Bundesministerium 

für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft die nach 
diesem Bundesgesetz vorgeschriebenen statisti
schen Angaben dem österreichischen Statistischen 
Zentralamt zu übermitteln hat, entspricht der 
bisherigen Praxis und dem Bundesgesetz über 
die Bundesstatistik, BGBl. Nr. 160/1950. 

Neu ist im § 2 lit. h die Einführung ei~er all
gemeinen Freigrenze für alle Sendungen, deren 
Wert 200 S nicht übersteigt. Der Umfang der im 
kleinen Grenzverkehr anmeldefreien Waren 
wurde gewichtsmäßig erweitert; jedoch' gleichzei
tig wertmäßig limitiert. 

Neu hinzugekommen ist im § 5 zu den in der 
Ein- und Ausfuhr aufgezählten Verkehrsarten 
der Zollager- und Zollfreizonenverkehr. 

Im § 6 der Regierungsvorlage wird im Inter
esse einer exakteren statistischen Erfassung des 
grenzüberschreitenden Warenverkehres in der 
Ausfuhr in allen Fällen die schriftliche Anmelde
pflicht vorgeschrieben. Durch die neu aufgenom
mene Bestimmung des Abs. 1 zweiter Satz wurde 
die Nichterfüllung der Anmeldepflicht unter die 
zusätzliche Sanktion der Verweigerung der zoll
amtlichen Abfertigung gestellt. 

Im § 9 wurde die bisherige Gebührenfreiheit 
des Anmeldescheines aufgehoben, da eine Sonder
stellung nicht hinreichynd gerechtfertigt erschien. 

§ 1 t ist mit Ausnahme seines Abs. 2 systema
tisch neu aufgebaut worden. 

Eine Neuerung bildet im§ 15 Abs. 2 lit. b 
der Regierungsvorlage die Möglichkeit, von An
meldepflichtigen die Angabe deI.'> handelsstatisti
schen Nummer einer Ware zu verlangen. Er
möglicht, wurde diese neue Bestimmung dadurch, 
daß gleichzeitig mit dem neuen Zolltarif auch 
ein neues handelsstatistisches Warenverzeichnis 
fertig gestellt wurde, welches der Gliederung des 
Zolltarifes folgt und im neuen Gebrauchszoll
tarif veröffentlicht werden wird. Neu aufgenom
men wurde ferner im § 15 Abs. 2 lit. g die An
gabe des Ursprungslandes. -

Im Hinblick auf die im Jahre 1950 in Kraft 
getretenen Strafbestimmungen des Bundesgesetzes 
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über die Bundesstatistik, BGBL Nr. 160/1950, 
erübrigte sich die Aufnahme eigener Strafbestim
mungen (§ 33 der Regierungsvorlage). Zuwider
handlungen gegen die gebührenrechtlichen Be
stimmungen werden nach dem Gebühtengesetz 
geahndet. ' 

Gemäß § 36 der Regierungsvorlage verlieren 
das Handelsstatistische Gesetz'aus dem Jahre 1924 
in der Fassung des Art: Ir der Gebührennovelle 
1950, BGBl. Nr. 7/1951, und die hiezu erlassenen 
Verordnungen ihre Wirksamkeit. Das Bundes
gesetz über die Bundesstatistik, BGBl. Nr. 160/ 
1950, bleibt unberührt. 

Es ist beabsichtigt, das Handelsstatistische Ge
setz gleichzeitig mit dem Zolltarifgesetz sowie 
mit der Herausgabe des Gebrauchszolltarifes, in 
dem das handelsstatistische Warenverzeichnis ab
gedruckt werden soll, mit 1. September 1958 
wirksam werden zu lassen. 

Dr. Reisetbauer 
Berichterstatter' 

Der Handelsausschuß hat die Regierungsvor
lage in seiner Sitzung am 18. Juni 1958 in An
wesenheit des Bundesministers für Handel und 
Wiederaufbau Dr. B 0 c k und des Staatssekre
tärs W e i k h art in Verhandlung gezogen und 
nach einer Debatte, an der sich außer dem Be
richterstatter die Abgeordneten Dr. Ton eie 
und A p p e I beteiligten, einstimmig angenom
men. Im § 3 lit. b wurde eine stilistische Ve~
besserung insofern vorgenommen, als der Klam
merausdruck. ,,(zum Beispiel einem Spediteur)" 
lauten soll. 

Der Handelsausschuß stellt somit den A n
t rag, der Nationalrat wolle dem von der Bun
desregierung vorgelegten Gesetzentwurf (460 der 
Beilagen) mit der, angeführten Textänderung die 
verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, am 18. Juni 1958 

Dr. Rupert Roth 
Obmann' 
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